
 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.2017 
(GV. NRW. S. 806), hat die Universität Duisburg-Essen fol-
gende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Englisch im 
Masterstudiengang für das Lehramt an Grundschulen an 
der Universität Duisburg-Essen vom 19.12.2014 (Verkün-
dungsblatt Jg. 13, 2015 S. 5 / Nr. 2), zuletzt geändert durch 
die dritte Änderungsordnung vom 09.02.2018 (VBl. Jg. 16, 
2018 S. 53 / Nr. 16), wird wie folgt geändert: 

Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile Praxissemester wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

b) Die Zeile Masterbegleitmodul wird durch die als 
Anlage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fas-
sung ersetzt. 

c) Die Zeile Summe Credits wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

Artikel II 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Englisch im 
Masterstudiengang für das Lehramt an Haupt-, Real-, Se-
kundar- und Gesamtschulen an der Universität Duisburg-
Essen vom 19.12.2014 (Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 
9 / Nr. 3), zuletzt geändert durch die dritte Änderungsord-
nung vom 09.02.2018 (VBl. Jg. 16, 2018 S. 55 / Nr. 17), 
wird wie folgt geändert: 

Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile Praxissemester wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

b) Die Zeile Masterbegleitmodul wird durch die als 
Anlage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fas-
sung ersetzt. 

c) Die Zeile Summe Credits wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

Artikel III 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Englisch im 
Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen an der Universität Duisburg-Essen vom 
19.12.2014 (Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 13 / Nr. 4), 
zuletzt geändert durch die sechste Änderungsordnung vom 
09.02.2018 (VBl. Jg. 16, 2018 S. 57 / Nr. 18), wird wie folgt 
geändert: 

Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile Praxissemester wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

b) Die Zeile Masterbegleitmodul wird durch die als 
Anlage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fas-
sung ersetzt. 

c) Die Zeile Summe Credits wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

Artikel IV 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Englisch im 
Masterstudiengang für das Lehramt an Berufskollegs an 
der Universität Duisburg-Essen vom 19.12.2014 (Verkün-
dungsblatt Jg. 13, 2015 S. 17 / Nr. 5), zuletzt geändert 
durch die vierte Änderungsordnung vom 09.02.2018 
(VBl. Jg. 16, 2018 S. 59 / Nr. 19), wird wie folgt geändert: 
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Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile Praxissemester wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

b) Die Zeile Masterbegleitmodul wird durch die als 
Anlage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fas-
sung ersetzt. 

c) Die Zeile Summe Credits wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung 
ersetzt. 

Artikel V 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – Amtli-
che Mitteilungen in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 11.07.2018. 

 

Duisburg und Essen, den 31. Juli 2018 

 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Sabine Wasmer 
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Auszug aus der Anlage 1 Studienplan für das Studienfach Englisch im Masterstudiengang für das Lehramt an Grundschulen (vertieft und nicht vertieft) 
 

2 

Praxissemester: Schule 
und Unterricht forschend 

verstehen4 

25,  
davon Ang-

listik:  

5 bzw. 1 

Schulpraktikum - - P    BA   

2 
Begleitseminar: 

Teacher Development – Reflective Prac-

tice5 

1 

-  WP SE 2 BA 

-  

5 

Portfolio 

(ca. 8 
Seiten) 

1 

 

4 

Masterbegleitmodul: Pro-

fessionelles Handeln wis-
senschaftsbasiert weiter-

entwickeln 

9,  

davon Ang-
listik: 
(3/2) 

Professionelles Handeln wissenschafts-

basiert weiterentwickeln aus der Perspek-
tive des vertieften Lernbereichs (Eng-

lisch) / eines weiteren Lernbereichs (Eng-

lisch) 

3 / 2 - P  Koll 2 BA - - 

 

 
Summe Credits  

vertieft / nicht vertieft  

(ohne Masterarbeit): 

25 / 13        
Summe 
Prüfun-

gen: 

2 / 1 (+1) 

 
 
 
 
5 Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die LV 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben und die Modulprüfung wird in Form eines Portfolios absolviert. 
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Auszug aus der Anlage 1 Studienplan für das Studienfach Englisch im Masterstudiengang für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 
 

2 

Praxissemester: Schule und 

Unterricht forschend verste-
hen3 

25,  

davon Ang-
listik:  

5 bzw. 2 

Schulpraktikum  P       

2 
Begleitseminar: 

Teacher Development –Reflective Prac-
tice2 

2 

-  WP SE 2 BA 

-  

5 
Portfolio (ca. 

8 Seiten) 
1 

 

4 

Masterbegleitmodul:  

Professionelles Handeln wis-
senschaftsbasiert  
weiterentwickeln 

9,  

davon Ang-
listik:  

3 

Professionelles Handeln wissenschafts-
basiert weiterentwickeln aus der Per-

spektive von Englisch 
3 - P  Koll 2 BA - - 

 

 
Summe Credits  

(ohne Masterarbeit): 
20   P     

Summe 
Prüfungen: 

2 (+1) 

 
 
 
 
2 Wird kein Studienprojekt angefertigt, werden für die LV 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben und die Modulprüfung wird in Form eines Portfolios absolviert. 
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Auszug aus der Anlage 1 Studienplan für das Studienfach Englisch im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
 

2 

Praxissemester: Schule und Unter-
richt forschend verstehen3 

25, davon 
Anglistik:  
5 bzw. 2 

Schulpraktikum  P       

2 
Begleitseminar: 

Teacher Development – Reflective 

Practice2 

2 

-  WP SE 2 BA 

-  

5 
Portfolio (ca. 8 

Seiten) 
1 

 

4 
Masterbegleitmodul:  

Professionelles Handeln wissen-

schaftsbasiert weiterentwickeln 

9, davon 
Anglistik:  

3 

Professionelles Handeln wissen-
schaftsbasiert weiterentwickeln aus 

der Perspektive von Englisch 

3 - P  Koll   - - 

 

 
Summe Credits  

(ohne Masterarbeit): 
29        

Summe Prüfun-

gen: 
4 (+1) 

 
 
 
 
2 Wird kein Studienprojekt angefertigt, werden für die LV 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben und die Modulprüfung wird in Form eines Portfolios absolviert. 
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Auszug aus der Anlage 1 Studienplan für das Studienfach Englisch im Masterstudiengang für das Lehramt an Berufskollegs 
 

2 

Praxissemester: Schule und Unter-
richt forschend verstehen3 

25, davon 
Anglistik:  
5 bzw. 2 

Schulpraktikum  P       

2 
Begleitseminar: 

Teacher Development – Reflective 

Practice2 

2 

-  WP SE 2 BA 

- 

 
5 

Portfolio (ca. 8 

Seiten) 

 

4 
Masterbegleitmodul:  

Professionelles Handeln wissen-

schaftsbasiert weiterentwickeln 

9, davon 
Anglistik:  

3 

Professionelles Handeln wissen-
schaftsbasiert weiterentwickeln aus 

der Perspektive von Englisch 

3 - P  Koll 2  - - 

 

 
Summe Credits  

(ohne Masterarbeit): 
29        

Summe Prüfun-

gen: 
4 (+1) 

 
 
 
2 Wird kein Studienprojekt angefertigt, werden für die LV 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben und die Modulprüfung wird in Form eines Portfolios absolviert. 
 


